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I/A Äußerung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
I/A 1 V 33/I_3(1): Äußerung_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Aus städtebaulichen Gründen wird Variante 1 im weiteren Verfahren verfolgt. Durch 
die Ausrichtung der Gebäude ergeben sich Platzsituationen vor den Häusern, welche 
aufgrund der Möglichkeit des Aufenthaltes, die Nachbarschaft im Quartier stärken 
sollen. Zudem wird die periphere Situation der Umgebung aufgegriffen, der 
Straßenraum durch die Aufweitungen aufgelockert und zoniert sowie der Übergang in 
den Landschaftsraum durch begrünte Vorgärten betont. Des Weiteren begünstigt die 
südöstliche Ausrichtung die Nutzung von Photovoltaik auf den Dachflächen. 
 
Maßnahmen der Elektromobilität sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Eine 
Festsetzungsmöglichkeit besteht nicht. Der Investor sieht allerdings die 
erschließungstechnische Vorbereitung für Ladestationen bei privaten Stellplätzen 
vor, diese können bei Bedarf nachgerüstet werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung zur Auswahl der Variante 2 wird nicht gefolgt. 
Die Anregung zur Elektromobilität wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
I/B 1: Amprion 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Höchstspannungsfreileitungen: 
Der Geltungsbereich befindet sich südwestlich zu den genannten 
Hochspannungsfreileitungen der Amprion GmbH. Es handelt sich um eine 220-/380-
kV-Leitung zwischen Eiberg nach Opladen, die nordwestlich des Plangebietes in 
einem Abstand von rund 200 m verläuft und eine 110-/220-kV-Leitung zwischen 
Opladen, Abzweig Benrath. Dieser Abzweig verläuft südlich parallel zur 
vorgenannten Leitung und zweigt in einem Abstand von rund 150 m nordwestlich der 
nördlichen Plangebietsgrenze nach Osten ab. Der kleinste Abstand zum 
nordwestlichen Bereich des Plangebietes beträgt rund 120 m. Somit befindet sich 
das Plangebiet nicht innerhalb der Schutzstreifen der genannten Leitungen.   
 
Der Landesentwicklungsplan NRW (LEP) formuliert Grundsätze zum Umgang mit 
bestehenden Höchstspannungsleitungen (Leitungen ab 220 kV). Nach Punkt 8.2-3 
soll demnach bei der Ausweisung von neuen Baugebieten zu Trassen von 
Höchstspannungsfreileitungen nach Möglichkeit ein Abstand von mindestens 400 m 
eingehalten werden. Diese Grundsatzregelung dient dem vorbeugenden 
Gesundheitsschutz und wurde pauschal für alle Hochspannungsleitungen ab 220 kV 
eingeführt. Als Grundsatz der Raumordnung ist Grundsatz 8.2-3 im Rahmen der 
Bauleitplanung in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen. 
 
Die Bauleitplanung unterliegt den vorhandenen gesetzlichen Regelwerken auf 
Bundes- und Landesebene (in diesem Fall BImSchG inkl. 26. BImSchV und der 
Abstandserlass NRW). 
 
Die 26. BImSchV und der Abstandserlass NRW legen Grenzwerte fest, um die 
Menschen vor gesundheitsschädlichen Wirkungen zu schützen. Unmittelbar 
eintretende Gesundheitsschäden aufgrund elektrischer und magnetischer Felder für 
die Allgemeinbevölkerung sind nach der derzeitigen Forschungslage 
auszuschließen, wenn die festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. 
 
Der Abstandserlass NRW 2007 sieht zur sicheren Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) zu 
380 kV Freileitungen einen Abstand von mindestens 40 m zur Trassenmitte vor. 
Dieser Abstand wird mit der vorliegenden Planung in einem Abstand von mindestens 
120 m zur 110-/220-kV-Leitung und rund 190 m zur 220-/380-kV-Leitung deutlich 
eingehalten. 



11 
 

 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass dem Trennungsgrundsatz des 
§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) entsprochen wird und die 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen zur Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet eingehalten werden können.  
 
Mit einem Abstand von rund 190 m zur 220-/380-kV-Leitung befindet sich das 
Plangebiet geringfügig in der vom Leitungsbetreiber definierten Zone II (Abstand 
40 m bis 200 m zur Leitungsmittelachse).  
Die geplante Wohnnutzung inklusive der privaten Freibereiche und Gärten befindet 
sich aufgrund der im Norden des Plangebietes angeordneten Freifläche vollständig in 
Zone III (Abstand 200 m bis 400 m zur Leitungsmittelachse). Wohn- und 
Freizeitflächen sind in dieser Zone grundsätzlich möglich. Der gebotenen 
Konfliktbewältigung nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 Abs. 1 BImSchG wird 
somit angemessen Rechnung getragen. 
 
Zu Trägerbeteiligung: 
Die Amprion GmbH weist darauf hin, die Westnetz GmbH sowie die DB Energie 
GmbH am Verfahren zu beteiligen. Die Westnetz GmbH und DB Energie GmbH 
(über DB Immobilien) wurden im Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur Ausweisung von Wohnbauflächen im Nahbereich der 
Höchstspannungsfreileitungen werden durch die Planung berücksichtigt.  
 
Der Anregung bezüglich der zu beteiligen Firmen wurde bereits gefolgt. 
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I/B 2: Autobahn GmbH – Niederlassung Rheinland, Außenstelle Köln 
 

 

 
 



13 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Straßenbauverwaltung sind berührt. Aus straßenplanerischer Sicht 
werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. Ein Abwägungserfordernis liegt 
nicht vor. 
Die allgemeinen Hinweise zu Lärmschutzmaßnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Verkehrslärmbelastung durch die nahegelegene Autobahn wird im 
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Im Bebauungsplan 
werden auf dieser Grundlage Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen getroffen.  
 
Die Anbaubeschränkungszone (100 m ab Fahrbahnkante) gemäß § 9 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) wird in der zeichnerischen Darstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nachrichtlich übernommen. Im südwestlichen 
Randbereich wird mit den festgesetzten Baugrenzen eine bauliche Nutzung im 
Bereich der Anbaubeschränkungszone der Autobahn vorbereitet. Die Autobahn 
GmbH ist daher im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligen. Die 
weiteren Bestimmungen zur Anbaubeschränkungszone gemäß § 9 FStrG werden 
nachrichtlich in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung bezüglich der zeichnerischen Darstellung der 
Anbaubeschränkungszone wird gefolgt. Die Hinweise zur Anbaubeschränkungszone 
werden berücksichtigt. 
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I/B 3: Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu a) 
Der Landesentwicklungsplan NRW (LEP) formuliert Grundsätze zum Umgang mit 
bestehenden Höchstspannungsleitungen (Leitungen ab 220 kV). Nach Punkt 8.2-3 
soll demnach bei der Ausweisung von neuen Baugebieten zu Trassen von 
Höchstspannungsfreileitungen nach Möglichkeit ein Abstand von mindestens 400 m 
eingehalten werden. Diese Grundsatzregelung dient dem vorbeugenden 
Gesundheitsschutz und wurde pauschal für alle Hochspannungsleitungen ab 220 kV 
eingeführt. Als Grundsatz der Raumordnung ist Grundsatz 8.2-3 im Rahmen der 
Bauleitplanung in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen. 
 
Die Bauleitplanung unterliegt den vorhandenen gesetzlichen Regelwerken auf 
Bundes- und Landesebene (in diesem Fall BImSchG inkl. 26. BImSchV und der 
Abstandserlass NRW). 
 
Die 26. BImSchV und der Abstandserlass NRW legen Grenzwerte fest, um die 
Menschen vor gesundheitsschädlichen Wirkungen zu schützen. Unmittelbar 
eintretende Gesundheitsschäden aufgrund elektrischer und magnetischer Felder für 
die Allgemeinbevölkerung sind nach der derzeitigen Forschungslage 
auszuschließen, wenn die festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. 
 
Der Abstandserlass NRW 2007 sieht zur sicheren Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte der 26. BImSchV zu 380 kV Freileitungen einen Abstand von 
mindestens 40 m zur Trassenmitte vor. Dieser Abstand wird mit der vorliegenden 
Planung in einem Abstand von mindestens 120 m zur 110-/220-kV-Leitung und rund 
190 m zur 220-/380-kV-Leitung deutlich eingehalten.  
 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass dem Trennungsgrundsatz des 
§ 50 BImSchG entsprochen wird und die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 
zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet eingehalten 
werden können.  
 
Die geplante, schützenswerte Wohnnutzung inklusive der privaten Freibereiche und 
Gärten befindet sich aufgrund der im Norden des Plangebietes angeordneten 
Freifläche vollständig in einem Abstand von mehr als 200 m zur Leitungsmittelachse. 
Der gebotenen Konfliktbewältigung wird somit in der Planung angemessen 
Rechnung getragen. 
 
Zu b) 
Die untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Mettmann sowie der Oberen 
Immissionsschutzbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf werden im weiteren 
Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Im weiteren Verfahren wird eine Beteiligung der Unteren Immissionsschutzbehörde 
des Kreises Mettmann sowie der Bezirksregierung Düsseldorf/Obere 
Immissionsschutzbehörde vorgenommen. 
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I/B 4: Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 (Obere Wasserbehörde) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Rohrfernleitungen 
Der Hinweis zur Erdgasleitung wird zur Kenntnis genommen und die 
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, wurde im 
Verfahren beteiligt. Es wurden keine Bedenken mitgeteilt. Im Bebauungsplan wird die 
vorhandene Leitungstrasse inklusive Schutzstreifen nachrichtlich übernommen. 
 
Wasserrahmenrichtline (WRRL) Grundwasser 
Es werden keine Bedenken geäußert. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
Die Hinweise zum Grundwasser werden im Umweltbericht berücksichtigt. Durch die 
vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie die 
grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet wird der zulässige Versiegelungsgrad 
durch die Neubebauung definiert und auf ein für eine wohnbauliche Nutzung übliches 
und gebietsverträgliches Maß begrenzt. Eine ortsnahe Versickerung des 
Niederschlagswassers ist im Plangebiet möglich, durch die begrünten Gärten und 
Freiflächen sowie die festgesetzte Dachbegrünung von Flachdächern wird auch 
zukünftig ein angemessenes Retentionsvermögen der Flächen für die 
Grundwasserneubildung gesichert, zudem stellen diese Maßnahmen positive 
Beiträge zum Wasserhaushalt und zum Klimaschutz dar. 
 
Trinkwasserversorgung 
Die Wasserschutzgebietszone III A wird nachrichtlich in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser 
sowie hinsichtlich der nachrichtlichen Übernahme zur Lage innerhalb einer 
Wasserschutzgebietszone sowie zur Lage einer Leitungstrasse (Gas) gefolgt. 
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I/B 5: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Bestehende Richtfunktrassen der Telekom weisen genügend Abstand zum 
Geltungsbereich auf und sind daher nicht von der Planung betroffen. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. Die Firma Ericsson Services GmbH wurde im 
Verfahren nicht beteiligt, da zum Betrieb von Richtfunkstrecken eine Beteiligung erst 
ab einer geplanten Gebäudehöhe von 20 m erforderlich wird. Die in der Muldestraße 
vorgesehenen Gebäude liegen mit einer Gebäudehöhe von rund 10,45 m unterhalb 
dieser Bemessungsgrenze. 
  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 6: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Bedenken mitgeteilt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Die Festsetzung einer Leitungstrasse zugunsten der Telekom oder sonstiger privater 
Leitungsträger erfolgt nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, sondern im 
Rahmen der weiteren Ausführungs- und Erschließungsplanung 
 
Wenn das Vorhaben notwendige Leitungsverlegungen auslöst, werden die 
Aufwendungen hierzu auf die Eingriffsverursacher umgelegt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 7: EVL – Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Strom, Telekommunikation und Fernwärme: 
In Bezug auf Strom, Telekommunikation und Fernwärme werden durch die 
Energieversorgung Leverkusen (EVL) keine Bedenken mitgeteilt. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Zu Gas/Wasser: 
Belange des Wasserschutzes sind berührt.  
Ziel der Stadt Leverkusen ist es, für die bereits im Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen überwiegend als Wohnbauflächen ausgewiesene Flächen am Standort 
Leverkusen-Rheindorf mit seiner attraktiven Wohnlage im Übergangsbereich zum 
Landschaftsraum verbindliches Planungsrecht zu schaffen. Mit der geplanten 
Wohnbebauung und hierfür erforderlichen Erschließung wird eine teilweise 
Versiegelung des Plangebietes vorbereitet, der Versiegelungsgrad wird sich 
gegenüber dem Bestand (Freifläche) erhöhen. Die damit einhergehenden 
Umweltauswirkungen werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ermittelt und im 
Umweltbericht dargelegt. Die wohnbauliche Entwicklung dient der Deckung des 
Wohnraumbedarfes der Stadt Leverkusen und stellt eine Arrondierung der im Umfeld 
vorliegenden wohnbaulichen Gebietsprägung dar und wird damit dem Ziel der 
Wohnraumentwicklung gerecht. 
Durch die vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie die 
grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet wird der zulässige Versieglungsgrad 
durch die Neubebauung definiert und auf ein für eine wohnbauliche Nutzung übliches 
und gebietsverträgliches Maß begrenzt. Eine ortsnahe Versickerung des 
Niederschlagswassers ist im Plangebiet möglich. Durch die begrünten Gärten und 
Freiflächen sowie die festgesetzte Dachbegrünung von Flachdächern wird auch 
zukünftig ein angemessenes Retentionsvermögen der Flächen für die 
Grundwasserneubildung gesichert. Zudem stellen diese Maßnahmen positive 
Beiträge zum Wasserhaushalt und zum Klimaschutz dar. 
 
Die Wasserschutzzone III A wird nachrichtlich in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan übernommen.  
Zu Leitungsverlauf: 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplans verlaufen innerhalb des vorhandenen 
Erschließungsweges (Flurstück 241) unterirdisch verlegte Leitungen der EVL. Die 
Berücksichtigung der allgemeinen Hinweise zu bestehenden Leitungen der EVL 
erfolgt außerhalb des Bauleitplanverfahrens im Rahmen der weiteren 
Erschließungsplanung und Ausführung. 
 
Die Einbindung der Leitungsträger zu Leitungsneuverlegung oder 
Leitungsverlegungen erfolgt üblicherweise im Rahmen der weiteren Ausführungs- 
und Erschließungsplanung. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) wird im 
Rahmen der weiteren Erschließungs- und Ausführungsplanung frühzeitig beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 8: GASCADE 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine gasführenden Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Firma Gascade 
betroffen. Diesbezügliche Planungen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
Externe Flächen zur Kompensation werden durch die Planung nicht beansprucht. 
 
Der Träger wird im weiteren Verfahren beteiligt. Weitere Versorgungsträger wurden 
bereits gesondert am Planverfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 9: Geologischer Dienst NRW  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Erdbebengefährdung: 
Auf die Erdbebengefährdung im Plangebiet wird vom geologischen Dienst 
ausdrücklich hingewiesen. Die Hinweise werden in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan übernommen.  
 
Zu Baugrund: 
Auf Grundlage der vorliegenden Informationen liegen keine Bedenken bezüglich des 
Baugrunds vor. Die Baugrundeigenschaften sind im Rahmen der nachgelagerten 
Baugenehmigungsverfahren objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. 
 
Zu Schutzgut Boden: 
Im Plangebiet liegen Böden mit hoher Funktionsausprägung des 
Wasserrückhaltevermögens vor. Die Schutzwürdigkeit dieses Bodens ist nicht 
bewertet. Die Böden weisen eine mittlere bis extrem hohe 
Verdichtungsempfindlichkeit auf. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein 
Bodenschutzkonzept erstellt, dieses sieht auf Grundlage der durchgeführten 
Untersuchungen allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vor, welche 
in den Umweltbericht eingearbeitet wurden und im Zuge der Umsetzung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu berücksichtigen sind. 
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Die Bodenkarte zur landwirtschaftlichen Standorterkundung im Maßstab 1:5.000 wird 
im Umweltbericht und im Rahmen des Bodenschutzkonzepts verwendet.  
 
Zu Hydrogeologie: 
Die Hinweise zum Grundwasser werden im Umweltbericht berücksichtigt. Durch die 
vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie die 
grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet wird der zulässige Versiegelungsgrad 
durch die Neubebauung definiert und auf ein für eine wohnbauliche Nutzung übliches 
und gebietsverträgliches Maß (GRZ von 0,4) begrenzt. Eine ortsnahe Versickerung 
des Niederschlagswassers ist im Plangebiet möglich. Durch die begrünten Gärten 
und Freiflächen wird auch zukünftig ein angemessenes Retentionsvermögen der 
Flächen für die Grundwasserneubildung gesichert Zudem stellen diese Maßnahmen 
positive Beiträge zum Wasserhaushalt und zum Klimaschutz dar. 
 
Die Wasserschutzgebietszone III A wird nachrichtlich in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird hinsichtlich der Hinweise zur Erdbebengefährdung, zur 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden, zur Versickerung von 
Niederschlagswasser sowie hinsichtlich der nachrichtlichen Übernahme zur Lage 
innerhalb einer Wasserschutzgebietszone gefolgt. 
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I/B 10: LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Aus Sicht des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland liegen innerhalb 
des Plangebietes derzeit keine konkreten Befunderwartungen vor.  
Um den Belangen der Bodendenkmalpflege Rechnung tragen zu können, wird im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Hinweis zu den Bestimmungen gemäß § 15 
und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) sowie zum Umgang bei möglichen 
Bodendenkmalfunden aufgenommen.  
 
Eine archäologische Schnellabfrage durch das Büro Jülich & Becker GbR im März 
2021 kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass keine spezifische, archäologische 
Befunderwartung vorliegt. Es wird empfohlen, eine archäologische 
Sachverhaltsermittlung durchzuführen. Da derzeit kein spezifischer Verdacht vorliegt, 
wird von der Durchführung einer archäologischen Sachverhaltsermittlung auf Ebene 
des Bebauungsplans abgesehen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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I/B 11: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Landwirtschaftskammer NRW werden zur Kenntnis genommen. Die 
Auffassung wird geteilt, dass die Abwägung zu der bereits durch den 
Flächennutzungsplan vorbereiteten Flächenentwicklung zur Wohnnutzung im Bereich 
des Plangebietes auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgt ist.  
Die Planung bereitet Eingriffe in bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen vor, für 
die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein ökologischer Ausgleichsbedarf 
ermittelt wurde. Dieser kann durch entsprechende Maßnahmenflächen im Plangebiet 
selbst kompensiert werden. Der Verlust von Freiflächen für die Landwirtschaft und 
die damit einhergehenden Auswirkungen für das Schutzgut Boden werden im 
Umweltbericht dargelegt. Mit Umsetzung des Bebauungsplans und unter 
Berücksichtigung der festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind keine wesentlichen negativen 
Auswirkungen zu befürchten.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 12: PLEdoc 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu „Versorgungsleitungen“: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch den Verlauf zweier 
Versorgungsleitungen betroffen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine 
Ferngasleitung mit Begleitkabel sowie zum anderen um eine Kabelschutzrohranlage 
(KSR) mit einliegenden Lichtwellenleiterkabel (LWL). In die Planzeichnung des 
Bebauungsplans werden für die Ferngasleitung Schutzstreifengrenzen (10 m bzw. 
jeweils 5 m beiderseitig der Leitungsachse) nachrichtlich aufgenommen.  
Für die LWL-KSR-Anlage werden Schutzstreifengrenzen (2 m bzw. 1 m beidseitig 
der Leitungsachse) erforderlich. Aufgrund der Lage dieser Versorgungsleitung 
innerhalb der Straßenverkehrsfläche werden die mitgeteilten Schutzanforderungen 
erfüllt. Eine zusätzliche Ausweisung mit Schutzstreifengrenzen ist daher nicht 
erforderlich. Da im Bereich der notwendigen Schutzabstände die planungsrechtlichen 
Festsetzungen als Grünfläche bzw. als Verkehrsfläche erfolgen, sind bauliche 
Anlagen dort generell nicht zulässig. 
Zudem erfolgt als Hinweis die Angabe zur Festlegung des Schutzstreifens sowie die 
zu beachtenden Schutzbestimmungen des Leitungsbetreibers innerhalb der 
Begründung sowie innerhalb der Textlichen Festsetzungen.  
 
Die Hinweise zum Schutz der Leitungen sind Bestandteil des Erschließungsvertrages 
und Aufgabenbereiches des Fachbereiches 66 - Tiefbau der Stadt Leverkusen.  
 
Zu „Erdüberdeckung“: 
Vorgaben zur Erdüberdeckung von Leitungsbahnen betreffen keinen 
Regelungsinhalt des Bebauungsplans. Zu entsprechenden Anforderungen aus den 
Schutzbestimmungen des Leitungsbetreibers wird ein Hinweis im Bebauungsplan 
aufgeführt. 
 
Zu “Anpflanzungen“: 
Entsprechend der in den Schutzbestimmungen des Leitungsbetreibers aufgeführten 
Angaben sind Bäume und tiefwurzelnde Sträucher im Bereich des Schutzstreifens 
nicht vorgesehen. 
 
Zu „Kompensationsmaßnahmen“ 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
sind nicht vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zur Darstellung der im Plangebiet vorhanden Leitungen mit 
Hinweis auf deren Schutzbestimmungen wird gefolgt.  
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I/B 13: Polizeipräsidium Köln  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen unter Berücksichtigung der technischen und städtebaulichen 
Kriminalprävention keine Bedenken. Auf Ebene des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans besteht kein Abwägungserfordernis. Der Investor wird über die 
Möglichkeiten zur Beratung durch die Polizei informiert. Von einem textlichen Hinweis 
zur Kriminalprävention wird daher abgesehen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 14: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
In der Entwurfsbegründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie im 
Umweltbericht werden Angaben zur Entwässerung des Plangebietes getroffen.    
 
Die Hinweise zu Eigentumsverhältnissen sowie zur Unterhaltung, Wartung und 
Nutzung des Entwässerungssystems im Plangebiet sowie zur Herstellung der 
erforderlichen Anschlüsse und zur Grundstücksteilung sind im Rahmen des 
Erschließungs- und Durchführungsvertrages zwischen Vorhabenträger und der Stadt 
Leverkusen zu berücksichtigen. Diese Hinweise sind nicht Regelungsinhalt des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet im Bestand nicht Bestandteil 
des öffentlichen Kanalisationsnetzes der Stadt Leverkusen ist und die Flächen daher 
in der Planung der städtischen Entwässerung bis dato nicht berücksichtigt wurden.  
 
Das Vorhaben kann in der Aufstellung des neuen Netzplanes für die 
Gemeinschaftskläranlage des Wupperverbandes berücksichtigt werden. Die 
Kapazitäten für die Schmutzwasserbeseitigung sind vorhanden, ein Anschluss kann 
über den Kanal in der Muldestraße erfolgen.  
Dem Vorschlag zur Entwässerung der öffentlichen Flächen des Plangebietes wird 
gefolgt: Die Straßenverkehrsfläche und die Stellplatzflächen kann über den 
städtischen Regenwasserkanal in der Muldestraße entwässert werden.  
 
Das Niederschlagswasser kann allerdings nur eingeschränkt über das städtische 
Kanalnetz entsorgt werden. Daher ist eine dezentrale Versickerung des 
Niederschlagswassers auf dem Flurstück 1162 vorgesehen. Die Einzelhäuser mit je 
9 Wohneinheiten sind als Wohnungseigentümergemeinschaft geplant, demnach 
besteht eine Grunddienstbarkeit, wodurch nicht für jedes Haus einzeln eine 
Versickerungseinrichtung geplant werden muss, sondern je Einzelhaus eine Rigole 
geplant wird. Die Rigolen werden den jeweiligen Häusergruppen in der Gartenfläche 
angelegt. Es muss technisch sichergestellt werden, dass kein zusätzliches 
Niederschlagswasser auf das Flurstück 241 fließt und somit keine zusätzliche 
hydraulische Belastung des Regenwasserkanals ausgelöst wird. Bei Bedarf (sollte 
eine Versickerung technisch nicht möglich sein) ist eine gedrosselte Einleitung des 
Regenwassers in das städtische Kanalnetz zu prüfen, die für die Rückhaltung 
erforderlichen Flächen sind seitens des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten zu 
erstellen, zu betreiben und zu unterhalten.  
 
Ein Überflutungsnachweis wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erstellt.  
 
Ein Konzept zur Niederschlagswasserversickerung wurde mit der Unteren 
Wasserbehörde abgestimmt. Das Versickerungsgutachten sowie weitere Aussagen 
zur entwässerungstechnischen Erschließung werden soweit möglich und erforderlich 
in den Unterlagen zum Bebauungsplan berücksichtigt.  
 
Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird das Konzept zur Entwässerung erläutert. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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I/B 15: Unitymedia 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Plangebiet liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone NRW GmbH. Es 
werden demnach keine Belange berührt. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
Für mögliche, neu einzurichtende Versorgungsleitungen wird der Träger im Rahmen 
von nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren an der Hochbauplanung beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (2) 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Für mögliche, neu einzurichtende Versorgungsleitungen wird bei Bedarf der Träger 
im Rahmen von nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren an der 
Hochbauplanung beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 17: Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Eine Überprüfung des Plangebietes ist aufgrund fehlender Hinweise auf das 
Vorhandensein von Kampfmitteln nicht notwendig. Sollten Kampfmittel dennoch 
gefunden werden, sind die zuständigen Behörden umgehend zu informieren. Zudem 
ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu beachten. Der Hinweis auf Kampfmittel 
wird in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 18: Stadt Langenfeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Landschaftsraum: 
Ein Eingriff in die Landschaft an der Grenze der Gemeinden Leverkusen und 
Langenfeld betrifft eine bisher landwirtschaftlich genutzte Freifläche auf 
Leverkusener Stadtgebiet. Die zukünftige Bebauung schließt an die bestehende 
Siedlungsbebauung nördlich und westlich der Warnowstraße an und orientiert sich 
an der dortigen Siedlungsgrenze. Diese städtebauliche Siedlungsgrenze wurde 
bereits bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Leverkusen im Jahr 
2003 vorgesehen und als Wohnbaufläche dargestellt, um der notwendigen 
Entwicklung von Wohnbauraum zu entsprechen und den Ortsrand der Stadt 
Leverkusen zu arrondieren.  
Zur öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplans der Stadt Leverkusen im Jahr 
2003 wurden von der Stadt Langenfeld mit Schreiben vom 02.10.2003 keine 
Anregungen und Bedenken zu den Darstellungen im Flächennutzungsplan geäußert. 
 
Zu Entwicklungstiefe/Landschaftsbild: 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes der Stadt 
Leverkusen ohne Schutzausweisung mit dem Entwicklungsziel 2 – Anreicherung 
einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden 
Elementen. Der Landschaftsplan Leverkusen (Stand 1987) sieht nordöstlich des 
Plangebietes die Maßnahme 5.1-32 vor. Diese verortet eine Anpflanzung von 
Feldgehölzstreifen (mehrreihig) nördlich der bestehenden Bebauung an der 
Warnowstraße. Die Maßnahme liegt außerhalb des Geltungsbereiches und wird von 
der Planung nicht berührt. Für den Bereich östlich der Autobahn A 57 bis zum 
westlichen Randbereich des Plangebietes wird die Maßnahme 5.2-2 verortet, hier ist 
eine Aufforstung als Laubmischwald vorgesehen. Im Westen grenzt das 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „In den Dehlen“ an. Ein Eingriff in den Bereich des 
LSG „In den Dehlen“ und die nach Maßgabe des Landschaftsplanes der Stadt 
Leverkusen angelegten Flächen entlang der Autobahn werden mit der vorliegenden 
Planung nicht ausgelöst.  
 
Die nördliche Fläche des Plangebietes wird im Bebauungsplanverfahren als 
Maßnahmenflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft als Extensivwiese festgesetzt und dient der Eingrünung der 
Wohnbebauung gegenüber dem offenen Landschaftsraum, sodass hier keine 
wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Zuge der Umsetzung der 
Planung zu erwarten ist.  
 
Zu Regierungsbezirk Düsseldorf/Kreis Mettmann: 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln stellt für den Großteil der 
Plangebietsfläche einen Allgemeinen Siedlungsbereich dar. Nur der nördliche Teil 
des Geltungsbereiches des vorliegenden vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurfes ist als Freiraum- und Agrarbereich dargestellt. Die 
Freiflächen und damit der Randbereich des Plangebiets werden überlagert mit den 
Freiraumfunktionen „Regionaler Grünzug“ und „Grundwasser- und Gewässerschutz“. 
 
Der Landschaftsplan des Kreis Mettmanns (Stand 2012) zeigt nördlich angrenzend 
an das Plangebiet im Stadtbereich Langenfeld einen „sonstigen Geltungsbereich des 
LP“ auf. Demnach beeinträchtigt das Plangebiet keinen geschützten Bereich und es 
sind keine Maßnahmen zur Erhaltung, Anreicherung oder Wiederherstellung der 
Landschaft oder Landschaftselemente zu berücksichtigen. 
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Der Planung entgegenstehende Entwicklungsziele auf Regionalebene werden nicht 
berührt. Eine Beteiligung der Regierungsbezirke Düsseldorf und des Kreises 
Mettmann wird erstmalig bei der Auslegung des Bebauungsplans erfolgen. 
 
Zu Regionaler Grünzug: 
Die im Regionalplan dargestellte Freiraumfunktion „Regionaler Grünzug“ betrifft den 
östlichen und nordöstlichen Randbereich des Plangebiets. Die Freiflächenverbindung 
bezieht sich auf die Flächen entlang der A59 und betrifft damit einen größeren 
Bereich mit mehreren räumlichen Aufweitungen. Die regionale Grünverbindung wird 
in Leverkusen Hitdorf durch die Freiflächen westlich der A59 im Bereich südlich des 
Wirtschaftswegs Voigtslach und nordöstlich der Seen In den Dehlen geprägt. Die 
regionale Grünverbindung erstreckt sich weiter südlich auch auf die Freiflächen im 
Bereich der Helmestraße. Nach Norden im Stadtgebiet Langenfeld weitet sich der 
Bereich wieder stärker nach Osten auf und betrifft dort auch den Bereich der Seen an 
Gut Widdauen.  
Südlich des Plangebiets weist die Darstellung der Freiraumfunktion östlich der A59 
eine Engstelle auf, auf Höhe des Plangebiets stellt bereits im Bestand der 
Wirtschaftsweg an der westlichen Plangebietsgrenze eine räumliche Zäsur dar. 
Entlang dieser räumlichen Abgrenzung sowie im Norden des Plangebiets werden im 
Bebauungsplan Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als 
extensive Streuobstwiese festgesetzt. Mit dieser Ausgleichsfläche können die 
Freiflächen nördlich des Plangebiets im Stadtgebiet Langenfeld sowie westlich und 
südlich im direkten Umfeld ergänzt werden. In Kombination mit den weiteren 
Grünstrukturen im Plangebiet wird damit die übergeordnete Grünverbindung entlang 
der A59 auch mit Umsetzung des Vorhabens gesichert. Mit dieser Eingrünung kann 
auch die Freiraumfunktion der regionalen Grünverbindung unterstützt werden. 
Darüber hinaus erfolgt auch mit Umsetzung des Bebauungsplans kein Eingriff in die 
umliegenden Freiflächen. 
 
Zu Stellplätze und Parkmöglichkeiten: 
Sämtliche Stellplätze im Plangebiet liegen innerhalb der vom FNP ausgewiesenen 
Wohnbaufläche. An die Stellplatzfläche grenzt zudem eine 5 Meter breite Grünfläche 
mit einer Heckenanpflanzung, die den Übergang der Siedlungsfläche nach Westen 
bildet und hier zum angrenzenden Freiraum überleitet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, da eine Beanspruchung des 
Landschaftsraumes über die im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche 
ausgewiesene Fläche nicht erfolgt und eine Eingrünung im Bereich zwischen 
Wohnbebauung und offener Landschaft bereits vorgesehen ist. Die Freiraumfunktion 
der regionalen Grünverbindung wird mit Umsetzung des Bebauungsplans nicht 
wesentlich tangiert.  
 
Der Kreis Mettmann und die Bezirksregierung Düsseldorf werden im weiteren 
Verfahren beteiligt. 
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I/C Äußerungen der Fachbereiche der Stadt Leverkusen 
 
I/C 1: Fachbereich 322 – Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1: Natur- und Landschafts-/Artenschutz 
Die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages werden im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Für das Plangebiet wird eine geringe 
Artenvielfalt aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung angenommen. Es wurden vor 
Ort keine planungsrelevanten Arten innerhalb des Plangebietes gesichtet. Das 
Plangebiet stellt dennoch ein Nahrungshabitat für Tiere dar. Durch die 150 m 
entfernte Autobahn A 59 sind die Habitateigenschaften des Plangebietes bereits im 
Bestand beeinträchtigt. Im Rahmen der Artenschutzprüfung wird festgestellt, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen durch die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden. 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden vorsorglich allgemeine Hinweise 
zum Artenschutz aufgenommen.  

Zu 1: I) Schutzgutbezogene Informationen und II) rechtliche Grundlagen  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung sowie im 
Umweltbericht berücksichtigt.  

Zu 1: III) Anregungen und Hinweise 
Die Umsetzung der im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag angegebenen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind im 
Baugenehmigungsverfahren sicherzustellen. Die Berücksichtigung der dort 
angegebenen weitergehenden Empfehlungen obliegt der Bauaufsichtsbehörde.  
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden vorsorglich allgemeine Hinweise 
zum Artenschutz, insbesondere zur Rodungszeit außerhalb der Brutzeiten 
aufgenommen. 
 
Zu 2: Klima/Luft 
Es werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Realisierung des Vorhabens 
mitgeteilt. Die schutzbezogenen Informationen, rechtlichen Grundlagen und 
fachgesetzlichen Reglungen sowie weitere Vorgaben und Ziele der Stadt Leverkusen 
werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung sowie im Umweltbericht 
berücksichtigt. 

Zu 2: III) Anregungen und Hinweise 
Die im Rahmen des Vorhabens mögliche Dachbegrünung bezieht sich auf 
planungsrechtlich zulässige Nebenanlagen. Die im Rahmen der Planung 
ermöglichten Wohngärten und die Begrünung von zulässigen Nebenanlagen stellen 
durch ein erhöhtes Retentionsvermögen sowie Grundwasserneubildung positive 
Beiträge zum Wasserhaushalt und zum Klimaschutz dar.  
Durch die vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie die 
grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet wird der zulässige Versiegelungsgrad 
durch die Neubebauung definiert und auf ein für eine wohnbauliche Nutzung übliches 
und gebietsverträgliches Maß begrenzt. Eine ortsnahe Versickerung des 
Niederschlagswassers ist im Plangebiet, beispielsweise durch eine 
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genehmigungsbedürftige Rigolenversickerung, grundsätzlich möglich. Auf das 
vorliegende Versickerungsgutachten und die Ausführungen zur 
Entwässerungsplanung wird verwiesen. Aufgrund der Lage des Plangebietes in 
einem Wasserschutzgebiet darf nur unbelastetes Niederschlagswasser vor Ort 
versickert werden. Diesem Umstand wird insofern Rechnung getragen, als dass die 
Niederschlagswasserbeseitigung der Verkehrsflächen über Anschluss an das 
bestehende Kanalnetz erfolgt. Eine Versickerung ist nur für das Regenwasser im 
Bereich der Wohnbebauung über die privaten Gartenflächen sowie für die privaten 
Stellplätze (unter Genehmigungsvorbehalt) über Rigolen vorgesehen. 
Die Klimabausteine werden wie folgt in der Planung berücksichtigt: 
Variante 1 stellt eine Süd-Ost Ausrichtung der Gebäude dar und begünstigt dadurch 
die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf dem gartenseitigen Dach. (Klimabaustein 
2) 
Der Investor sieht für die Gebäude einen KfW 55-EE Standard vor. Hierfür ist die 
Einhaltung einer über den Neubau-Mindeststandard hinausgehende energetische 
Qualität der Gebäudehülle erforderlich. Mit erhöhten Dämmstandards (Außenwände, 
Dach, Boden, Fenster und Türen) kann hier der Wärmeverlust über die 
Gebäudehülle verringert werden, was den Energiebedarf (primär Energie zur 
Wärmeversorgung) reduziert. Für die zusätzliche Klassifizierung „EE“ (Erneuerbare 
Energien) ist ein Mindestanteil von 55 % an regenerativer Energie bei der 
Wärmeversorgung nachzuweisen. Hierfür soll das Plangebiet mit einer zentralen 
Energieversorgung durch die Nutzung von Holzpellets über eine Technikzentrale mit 
Nahwärmenetz versorgt werden. Als Variante zur Pelletanlage wird die Realisierung 
einer Wärmepumpe geprüft. Damit kann die Nutzung regenerativer Energien 
(Solarstrom) oder Reststoffen (Holz) gesichert werden, auf den Einsatz fossiler 
Energieträger wird verzichtet. (Klimabaustein 4) 
Die geplante Wohnbebauung soll in aufgelockerter Bauweise erfolgen und die 
Siedlungskörper sehen umrahmende Grünsäume vor. Im Norden des Plangebietes 
soll die vorhandene landwirtschaftlich genutzte Fläche zu Grünland qualifiziert 
werden und den Bezug in die angrenzenden Landschaftsräume erhalten. Zudem ist 
es vorgesehen, im Westen entlang des Geltungsbereiches grünordnerische 
Maßnahmen umzusetzen. Insgesamt soll so eine adäquate Grünversorgung im 
neuen Siedlungsbereich gewährleistet werden. (Klimabaustein 5) 
 
Zu 3: Vorbeugender Immissionsschutz – Verkehrslärm 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein schalltechnisches Fachgutachten1 
erstellt.  
Die Verkehrsdaten (inbes. Schwerlastverkehrsanteile der Autobahn A 59 und L 108) 
werden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen gemäß der Verkehrszählung aus 
dem Jahr 2010 berücksichtigt, da gemäß den Angaben der Stadt der dort ermittelte 
Schwerverkehrsanteil für die Verkehrsbelastung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vorhandenen Sperrung der Leverkusener Brücke für Fahrzeuge über 3,5 t 
repräsentativer ist, als die Daten aus dem Jahr 2015.  

                                                      
1 Schalltechnisches Fachgutachten zur Errichtung einer Wohnanlage mit 27 Reihenhäusern an der 
Muldestraße in Leverkusen-Rheindorf, ACCON Köln GmbH, Köln, 10.09.2021 
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Die in der schalltechnischen Untersuchung zugrunde gelegten 
Verkehrslärmimmissionen wurden nach den aktuellen Richtlinien für Lärmschutz an 
Straßen RLS-19 berechnet.   
Dem Fachgutachten lässt sich entnehmen, dass die höchste Lärmbelastung von der 
Autobahn ausgeht. Die östlich des Plangebietes verlaufende Landstraße L 108 und 
die Bahngleise wirken sich nur in geringem Maße auf das Plangebiet aus. 
Die im Süden geplanten Reihenhäuser sind am stärksten belastet. Dort liegt ein 
Beurteilungspegel bis maximal 61 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts vor. 
Durch die bereits im Bestand vorhandene Geräuschimmissionsbelastung sind die für 
reine Wohngebiete zulässigen Immissionsgrenzwerte sowohl bei Tag als auch bei 
Nacht überschritten.  
Zur Beurteilung der Verkehrsgeräuschimmissionen werden die Orientierungswerte 
des Beiblattes 1 der DIN 18005 berücksichtigt. Da die Überschreitungen der 
Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 vorliegen, sollen bei Neubauten 
schallschützende Maßnahmen geprüft werden, die zu einer Verminderung der 
Geräuschbelastung an den schutzbedürftigen Nutzungen führen können. Dies kann 
in Form von aktiven Maßnahmen erfolgen. Aktive Schallschutzmaßnahmen wie die 
Umsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder den Bau einer 
geräuschmindernden Fahrbahnoberfläche obliegen dem Baulastträger des 
Verkehrsweges und demnach können diese Maßnahmen zunächst nicht angewandt 
werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Errichtung von Lärmschutzwänden oder 
Lärmschutzwällen entlang der A 59. Eine bereits bestehende Lärmschutzwand wurde 
in der Berechnung berücksichtigt. Eine Erhöhung der Lärmschutzwand würde 
ebenfalls dem Baulastträger des Verkehrsweges obliegen. Zudem müsste bei der 
Ausführung dieser Maßnahme eine ausreichende Höhe erzielt werden. Eine 
ausreichende Höhe bedeutet, dass mindestens die Sichtverbindung zwischen dem 
schutzbedürftigen Raum und der Quelle (Straße) unterbrochen ist. Weiterhin zeigt 
aufgrund von Beugungseffekten eine Lärmschutzwand in ausreichender Höhe nur 
ihre volle Wirksamkeit, wenn diese unmittelbar an der Geräuschquelle (Verkehrsweg) 
errichtet wird. Aus dem schalltechnischen Fachgutachten geht hervor, dass die 
Realisierung von aktiven Maßnahmen nicht sinnvoll umsetzbar ist, da sie einen 
unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand bedeuten und zudem nicht ausreichend 
zur Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 beitragen. 
Für die geplante Wohnbebauung werden daher im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Maßnahmen zum passiven Schallschutz festgesetzt.  
Hierzu zählen Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
(Fenster, Türen, Wände und Dächer), zur Sicherstellung des Lärmschutzes für 
Aufenthaltsräume (maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109;2018-1 
"Schallschutz im Hochbau") sowie fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen 
(schallgedämmte Lüftungssysteme). Die fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen 
beziehen sich auf Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts. 
 
Zu 4: Wasser 
Unter Berücksichtigung und Einhaltung der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben 
bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken.  
Die Wasserschutzgebietszone III A wird nachrichtlich in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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Laut § 2 Abs.1 Wasserschutzgebietsverordnung soll in Zone III der Schutz von 
weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren 
chemischen und vor radioaktiven Verunreinigungen gewährleistet werden. Da es sich 
bei dem Plangebiet um die Gebietskategorie „Wohnen“ gem. § 12 Abs. 3 BauGB 
handelt, kann eine Beeinträchtigung weitreichend ausgeschlossen werden. Eine 
erforderliche wasserrechtliche Genehmigung ist vor Umsetzung des Bebauungsplans 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens einzuholen.  
Ein Konzept zur Niederschlagswasserversickerung wurde mit der unteren 
Wasserbehörde abgestimmt. Das Versickerungsgutachten sowie weitere Aussagen 
zur entwässerungstechnischen Erschließung werden, soweit möglich und 
erforderlich, in den Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
berücksichtigt.  
Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Schmutz- und Regenwassers erfolgt im 
Trennsystem über den Ausbau und Anschluss an die vorhandene Kanalisation in den 
umliegenden Straßen. Seitens der Technischen Betriebe Leverkusen werden aus 
entwässerungstechnischer Sicht keine Bedenken gegen die Planung vorgetragen.  
Das Niederschlagswasser kann allerdings nur eingeschränkt über das städtische 
Kanalnetz entsorgt werden. Daher ist eine dezentrale Versickerung des 
Niederschlagswassers auf dem Flurstück 1162 vorgesehen. Es muss technisch 
sichergestellt werden, dass kein zusätzliches Niederschlagswasser auf das Flurstück 
241 fließt und somit keine zusätzliche hydraulische Belastung des 
Regenwasserkanals ausgelöst wird. Bei Bedarf (sollte eine Versickerung technisch 
nicht möglich sein) ist eine gedrosselte Einleitung des Regenwassers in das 
städtische Kanalnetz zu prüfen, die für die Rückhaltung erforderlichen Flächen sind 
seitens des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten zu erstellen, zu betreiben und 
zu unterhalten.  
Das Versickerungsgutachten zur Einleitung von Niederschlagwasser in den 
Untergrund wurde mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt und entsprechend 
der mitgeteilten Anforderungen angepasst. 
Die Untere Wasserbehörde wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Zu 5: Altlasten 
Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken. Es liegen keine Hinweise auf Altlasten oder sonstige schädliche 
Bodenveränderungen im Plangebiet vor, ein Vorkommen kann aber nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Es besteht kein Abwägungserfordernis.  
 
Zu 6: Vorsorgender Bodenschutz 
Die schutzgutbezogenen Hinweise zu Böden sowie rechtliche Vorgaben und 
fachgesetzliche Regelungen werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
sowie im Umweltbericht berücksichtigt.  
Im Zuge des Verfahrens wird ein Bodenschutzkonzept erstellt, dieses sieht auf 
Grundlage der durchgeführten Untersuchungen allgemeine Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen vor, welche in den Umweltbericht eingearbeitet wurden und 
im Zuge der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu 
berücksichtigen sind. 
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Zu 7: Untere Immissionsschutzbehörde 
Zu I) Die schutzgutbezogenen Hinweise sowie rechtliche Vorgaben und 
fachgesetzliche Regelungen werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
sowie im Umweltbericht berücksichtigt.  
Zu II) Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechnische 
Untersuchung erstellt. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für reine Wohngebiete (50 dB(A) tags 
und 35/40 dB(A) nachts) unter Berücksichtigung der freien Schallausbreitung im 
Plangebiet überschritten werden. Es ergeben sich Beurteilungspegel tags zwischen 
51 dB(A) und 61 dB(A) und nachts zwischen 47 dB(A) und 56 dB(A). 
Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte und der fehlenden Wirkung 
möglicher aktiver Schallschutzmaßnahmen sind passive Maßnahmen zum Schutz 
vor Verkehrslärmeinwirkungen an den Gebäuden erforderlich.  
Unter Berücksichtigung der getroffenen Festsetzungen können im Ergebnis der 
schalltechnischen Untersuchung die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse auch im Umfeld des Plangebietes im Sinne des 
Baugesetzbuches gewährleistet werden. 
Zu III) Aus Sicht des anlagenbezogenen Lärmschutzes bestehen keine Bedenken. 
 
Zu 8: Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
Die Anforderungen in Bezug auf die Stellflächen für Abfallsammelbehälter werden im 
Rahmen der Genehmigungsplanung gemäß den Vorgaben der 
Abfallentsorgungssatzung (AES) der Stadt Leverkusen berücksichtigt. Gemäß § 16 
Abs. 4 AES sind bei der Bebauung von Grundstücken, bei Umbauten, Erweiterungen 
und Nutzungsänderungen von Gebäuden oder Grundstücksteilen von bebauten 
Grundstücken bereits bei der Planung die Anlage von ausreichend Standplätzen für 
die erforderlichen Abfallbehälter – einschließlich absehbarer Erweiterungsflächen für 
Belange der Abfallwirtschaft – vorzusehen. 
Die Hinweise zur optimalen Abfalltrennung werden an den Investor weitergegeben. 
Für die Abfallentsorgung sind im Plangebiet drei gemeinschaftliche 
Abfallsammelplätze vorgesehen, die sich entlang der geplanten Privatstraße 
zwischen den Stellplätzen befinden. Der Anregung, eine zentrale temporäre 
Aufstellfläche für die Abfallbehälter in Höhe der Kurve Muldestraße 37 anzuordnen, 
wird gefolgt. Das Befahren der Privatstraße ist durch ein Müllfahrzeug somit nicht 
notwendig und wird nicht erfolgen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Zu 1: Die Äußerung zu Natur- und Landschafts-/Artenschutz zu schutzgutbezogenen 
Informationen wird zur Kenntnis genommen und, bezogen auf das Ergebnis des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, wird dieses durch die Planung berücksichtigt.  
 
Zu 2: Die Äußerung zu Klima/Luft wird zur Kenntnis genommen und hinsichtlich der 
Klimabausteine zur Solarenergie gefolgt. 
 
Zu 3: Der Äußerung zu Verkehrslärm wird hinsichtlich der Berücksichtigung von 
lärmschützenden Maßnahmen an den Gebäuden gefolgt. Die Errichtung von 
lärmabschirmenden Mauern oder Wällen wird nicht vorgesehen. 
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Zu 4: Die Äußerungen zum Schutzgut Wasser werden berücksichtigt. Die 
Anregungen und Hinweise zu Grundwasser, Wasserschutzgebiet, 
Abwasserbehandlung und -ableitung sowie zur Niederschlagswasserversickerung 
werden grundsätzlich berücksichtigt. Die Grundwasserstände im Plangebiet wurden 
im Rahmen der Bodenuntersuchung ermittelt, die Ergebnisse werden im 
Bodenschutzkonzept2 sowie im Umweltbericht dargelegt.  
 
Zu 5: Die Äußerung zu Altlasten wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 6: Der Äußerung zum vorsorgenden Bodenschutz wird gefolgt und ein 
Bodenschutzkonzept erarbeitet.  
 
Zu 7: Die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Zu 8: Der Äußerung der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde zum Müllkonzept wird 
gefolgt. 
  

                                                      
2 Ingenieurbüro Feldwisch (14.04.2021): Bodenschutzkonzept B-Plan 20010 Leverkusen, Muldestraße 
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I/C 2: Fachbereich 364 – Ordnung und Straßenverkehr 
 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Aus verkehrsrechtlicher Sicht werden vom Fachbereich 36 – Ordnung und 
Straßenverkehr keine Bedenken geäußert.  
Um eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen im Plangebiet selbst anzuordnen, 
werden hierzu entsprechende Flächen berücksichtigt. Für das Plangebiet sind 
insgesamt 41 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Dies entspricht bei dem Bau von 
27 Wohneinheiten einen Stellplatzschlüssel von 1,5 und erfüllt somit die städtischen 
Vorgaben. Zusätzlich sind 33 Fahrradbügel vorgesehen, die insgesamt Stellfläche für 
66 Fahrräder bieten. 
 
Der Fachbereich 36 - Ordnung und Straßenverkehr wird bei der weiteren 
Erschließungs- und Ausführungsplanung beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C 3: Fachbereich 372 – Feuerwehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen der Erschließungsplanung geregelt.  
Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr wird durch die Festsetzungen im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan grundsätzlich ermöglicht. Die 
Straßenverkehrsflächen sind so dimensioniert, dass eine Befahrung durch 
Feuerwehrfahrzeuge möglich ist. Der konkrete Nachweis zur Zugänglichkeit durch 
die Feuerwehr ist vorhabenbezogen im Rahmen nachgelagerter, konkretisierender 
Planungen zu erbringen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zur Zugänglichkeit für die Feuerwehr wird gefolgt. Die 
Stellungnahme zu Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis genommen.  
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I/C 4: Fachbereich 66/660 – Verkehrsplanung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zur gesicherten Erschließung der Erweiterung Muldestraße bestehen keine 
Bedenken. 
Der Hinweis zu den beengten Verkehrsverhältnissen wird zur Kenntnis genommen. 
Für die öffentliche Verkehrsfläche wird der heutige Katasterzuschnitt mit einer Breite 
von rund 5 m im östlichen Bereich, angrenzend an die bestehende Muldestraße, 
beibehalten und im weiteren Verlauf der Ausbau auf eine Breite von rund 6 m 
zukunftsgerichtet vorbereitet. Mit diesem Querschnitt der Straßenverkehrsfläche 
stehen ausreichende Flächen für Begegnungsverkehr, Rettungs- und 
Lieferfahrzeuge sowie rangierende Fahrzeuge (Parken auf den senkrecht zur Straße 
angeordneten Stellplätzen), aber auch für Radverkehr und Fußwegeflächen zur 
Verfügung.  
 
Die Unterscheidung von öffentlicher und privater Verkehrsfläche durch bauliche 
Abgrenzung und Beschilderung werden im Zuge der Erschließungsplanung 
berücksichtigt. 
 
Der Hinweis zur rechtlichen Umsetzung der Straßenerweiterung wird dem 
Bauleitplanverfahren nachgelagert berücksichtigt. Die Widmung von Straßen und 
Beschilderungen ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Die Muldestraße wird weiterhin als öffentliche Verkehrsfläche zur Verfügung stehen 
und innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans nach Maßgabe eines mit 
der Stadt zu vereinbarenden Erschließungsvertrages ausgebaut.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.  
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I/C 5: Stabsstelle Mobilität  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Planung wurde dahingehend angepasst, dass 33 Fahrradbügel, die insgesamt 
Stellfläche für 66 Fahrräder bieten, westlich der Pkw-Stellplätze zur Verfügung 
gestellt werden. Bei Bedarf können optimierte Fahrradbügel für Lastenräder 
ausgetauscht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Fahrräder im 
Vorgartenschrank der jeweiligen Wohneinheit unterzustellen und ggf. Akkus von E-
Bikes zu laden.  
Im Bebauungsplan werden die erforderlichen Flächen durch die Festsetzung von 
Pkw-Stellplätzen (St) und Fahrrad-Stellplätzen (FSt) gesichert. Zusätzlich obliegt den 
Anwohnenden die Möglichkeit, ihre Fahrräder geschützt im Vorgartenschrank ihrer 
Wohneinheit abzustellen. Die Pkw-Stellplätze mit Maßnahmen der Elektromobilität 
auszustatten, ist nicht Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Eine 
Festsetzungsmöglichkeit besteht nicht. Der Investor sieht allerdings die Vorbereitung 
für Ladestationen bei privaten Stellplätzen vor.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zu den Fahrradabstellmöglichkeiten wird gefolgt. 
Die Anregung zur Elektromobilität wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B-C: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
sowie der Behörden 

Während der frühzeitigen Beteiligung gingen von folgenden Trägern öffentlicher 
Belange Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von Fehlanzeigen oder 
weil sie keine Bedenken beinhalten nicht abwägungsrelevant sind: 

- Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, Dezernat
65 – Markscheidewesen, Rechtsangelegenheiten

- Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 – Luftverkehr
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 – Verkehr

(Integrierte - Gesamtverkehrsplanung)
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 35.4 – Denkmalschutz
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 51 – Obere Naturschutzbehörde
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 52
- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
- Bundeswehr – Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und

Dienstleistungen der Bundeswehr
- Evonik
- Industrie- und Handelskammer zu Köln
- Kirchenkreis Leverkusen
- LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim
- Nahverkehr Rheinland GmbH
- Nord-West Oelleitung GmbH
- Stadtwerke Langenfeld
- Thyssengas GmbH
- Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (1)
- Landesbetrieb Wald und Holz NRW
- Westnetz GmbH
- Wupperverband
- Wupsi GmbH
- Stadt Burscheid
- Stadt Köln
- Stadt Monheim
- Fachbereich – Recht und Vergabestelle (FB 30)
- Fachbereiche 40 und 51 – Schulen, Kinder und Jugend
- Fachbereich 63 – Bauaufsicht
- Fachbereich 66/661 – Verkehrsplanung (Verwaltungsabteilung)
- Sportpark Leverkusen (SPL)
- Wirtschaftsförderung

Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 
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